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TARIFPOLITIK 

In jeder Ausgabe beschäftigt sich die
E&W mit Fragen der Mitglieder zum
neuen „Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst“ (TVöD). Unsere Lese-
rinnen und Leser sollen besser über
Einzelheiten des neuen Tarifwerks in-
formiert, Unklarheiten aus dem Weg
geräumt werden. Diesmal erläutert 
die Serie die geplante neue Entgelt-
ordnung.

I
m TVöD wurde eine neue Entgelt-
tabelle mit 15 Entgeltgruppen und
sechs Stufen vereinbart. Zusätz-
lich muss man aber in einer Ent-
geltordnung festlegen, welche Art
von Tätigkeit welcher Entgelt-

gruppe zugeordnet wird. Anders gesagt:
Welche Arbeit ist wie viel wert? Diese
zentrale Frage ist im TVöD bislang noch
nicht geregelt.
Übergangsweise gilt das alte Eingruppie-
rungssystem des BAT/BAT-O. Dieses
differenziert nach Ausbildung, Verant-
wortung, besonderen Fachkenntnissen
und vielen „Heraushebungsmerkma-
len“. Mit den Jahren – auch durch tau-
sende von Gerichtsurteilen – ist es im-
mer komplizierter und klageanfälliger
geworden.

Spiegel der Wertschätzung

Außerdem spiegelt sich in einem sol-
chen System immer auch eine gesell-
schaftliche Wertschätzung bestimmter
Tätigkeiten wider. So wurden für den

Sozial- und Erziehungsdienst die letz-
ten Verhandlungen zur Eingruppierung
im April 1991 geführt. 

Benachteiligung überwinden

Das damals akzeptable Ergebnis wird
den Veränderungen in den Arbeitsinhal-
ten und bei den Anforderungen an Qua-
lifikation und Verantwortung nicht
mehr gerecht. Erzieherinnen und Sozi-
alpädagogen sind gegenüber vergleich-
baren technischen Berufen deutlich
schlechter eingruppiert. Die Benachtei-
ligung dieser „typischen Frauentätigkei-
ten“ zu überwinden, ist für die GEW ei-
ne zentrale Frage bei der neuen Entgelt-
ordnung. Außerdem strebt die GEW
erstmalig eine tarifvertragliche Eingrup-
pierung für Lehrkräfte an. Bisher wird
diese in Anlehnung an das Beamten-
recht einseitig vom Arbeitgeber festge-
legt.
Die Arbeitgeber haben aus anderen
Gründen hohe Erwartungen an die neue
Entgeltordnung. Sie wollen im Wesent-
lichen die Grundzüge und Methodik
des heutigen Eingruppierungsrechts
beibehalten, aber das Entgeltniveau
künftig deutlich absenken. Zugute
kommt ihnen dabei der im TVöD ver-
einbarte Wegfall der Bewährungs- und
Tätigkeitsaufstiege. Diesem haben auch
die Gewerkschaften zugestimmt – unter
der Grundvoraussetzung, dass die Be-
schäftigten über die gesamte Laufbahn
gesehen nicht weniger für dieselbe Ar-
beit bekommen.
Das Kalkül der Arbeitgeber lässt sich an-

hand der Eingruppierung von Erziehe-
rinnen wie folgt beschreiben: Eine „nor-
male“ Erzieherin wird nach BAT/BAT-
O in Vergütungsgruppe VI b eingrup-
piert. Nach drei Jahren würde sie in die
Vergütungsgruppe Vc aufsteigen und
nach weiteren vier Jahren eine Zulage er-
halten. Das führt gemäß dem Überlei-
tungstarifvertrag (TVÜ) dazu, dass über-
geleitete Erzieherinnen (die schon vor
dem 1. Oktober 2005 beschäftigt waren)
der Entgeltgruppe 8 zugeordnet werden.
Neu eingestellte Erzieherinnen erhalten
dagegen die niedrigere Entgeltgruppe 6.
In dieser bleiben sie auch, da ein Auf-
stieg künftig nur noch bei einer neuen
Tätigkeit (z. B. Leitungsfunktion) vor-
gesehen ist.

GEW: höhere Eingruppierung

Damit diese Rechnung der Arbeitgeber
nicht aufgeht, müssen die Gewerkschaf-
ten in den Verhandlungen erreichen,
dass der Wegfall der Bewährungs- und
Tätigkeitsaufstiege durch eine höhere
Eingruppierung kompensiert wird. Er-
zieherinnen müssten z. B. künftig min-
destens in Entgeltgruppe 8 eingestuft
sein.
Die Verhandlungen zur neuen Entgelt-
ordnung werden voraussichtlich erst im
Verlaufe dieses Jahres aufgenommen,
nachdem in verschiedenen Bereichen
Eingruppierungsmodelle getestet wor-
den sind. Im TVöD steht allerdings – an-
ders als in der Tarifeinigung vom Febru-
ar 2005 – nicht ausdrücklich, bis wann
Gewerkschaften und Arbeitgeber sich
auf die neue Entgeltordnung einigen
müssen. 

Einigung muss erreicht werden

Es sind aber einige Konsequenzen für
den Fall festgelegt worden, dass bis Ende
2007 keine Einigung zustande kommt:
darunter der Wegfall bestimmter Besitz-
standszulagen und die Eingruppierung
neu eingestellter Fachhochschulabsol-
venten grundsätzlich in Entgeltgruppe
9. Spätestens bis zu diesem Zeitpunkt
muss also eine Einigung erreicht sein,
will man Nachteile vermeiden. Bereits
heute zeichnet sich ab, dass die Verhand-
lungen schwierig werden. So lange es ei-
ne ungekündigte tarifvertragliche Rege-
lung zur Eingruppierung gibt – nämlich
die aus dem alten BAT –, gilt die Frie-
denspflicht. Wie viel die GEW für die in
der Bildungsgewerkschaft organisierten
Beschäftigtengruppen erreichen kann,
hängt ganz entscheidend davon ab, ob
es uns gelingt, unsere Anliegen öffent-
lich gut nachvollziehbar zu vertreten.

Gesa Bruno-Latocha, 
Peter Jonas

Was ist welche
Arbeit wert?

TVöD-Serie: neue Entgeltordnung

Höhere 
Eingruppierung


